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4. Öffentliche Auslegung
Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 der Gemeinde Löbnitz 
"Industriegebiet Löbnitz-Süd" in der Fassung vom ........................ wurde mit der 
Begründung einschl. Umweltbericht sowie den wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen lnformationen und Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in 
der Zeit vom .................  bis ................... öffentlich ausgelegt. 
Die öffentliche Auslegung wurde ortsüblich am ........................  bekannt gemacht. 
Der lnhalt der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 3 Absatz 2 Satz 2 BauGB und die 
nach § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen wurden zusätzlich vom 
...................  bis ................  im lntemet unter 
https://loebnitz-am-see.de/kategorie/bekanntmachungen-amtlich  und
über das zentrale Landesportal unter
https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/bplan/startseite zugänglich gemacht.

5. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. 
§ 4 Abs. 2 BauGB für den Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 
der Gemeinde Löbnitz "Industriegebiet Löbnitz-Süd" wurde in der Zeit  
vom ..............  bis .................... durchgeführt.

6. Kataster
Die Darstellung der Grenzen und Bezeichnungen der Flurstücke stimmt mit dem 
Liegenschaftskataster überein (Stand .............................................)
Für die Lagegenauigkeit der Grenzdarstellung im Plan wird nicht garantiert.

Eilenburg, ...........................................

Vermessungsamt des Landkreises Nordsachsen

Verfahrensschritte zur 1. Änderung

9. Ausgefertigt

Gemeinde Löbnitz, den ......................................................................

.............................................................
Bürgermeister                                                                                         Siegel

10. ln Kraft Treten
Die Genehmigung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 der Gemeinde 
Löbnitz "Industriegebiet Löbnitz-Süd" wurde am ................................. gemäß 
§ 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Gemeinde Löbnitz, den .....................................

.............................................................
Bürgermeister                                                                                         Siegel

7. Satzungsbeschluss
Der Gemeinderat hat die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 der Gemeinde 
Löbnitz "Industriegebiet Löbnitz-Süd""nach der Prüfung der Stellungnahmen gem. 
§ 3 Abs. 2 BauGB und gem. § 4 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am ............................. 
als Satzung gem. § 10 BauGB beschlossen.

Gemeinde Löbnitz, den .....................................

..............................................................                                                 Siegel
Bürgermeister

8. Genehmigung
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 der Gemeinde Löbnitz "Industriegebiet 
Löbnitz-Süd" wurde vom Landratsamt Nordsachsen am ..............................
AZ: .................................... genehmigt.

Gemeinde Löbnitz, den ......................................................................

.............................................................
Bürgermeister                                                                                         Siegel

1. Aufstellungsbeschluss
Der Gemeinderat hat am 30.09.2021 den Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 4 der Gemeinde Löbnitz "Industriegebiet Löbnitz-Süd" gefasst.
Der Aufstellungsbeschluss wurde im Amtsblatt Nr. 9 am 22.10.2021 ortsüblich 
bekanntgemacht.

2. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zur 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 4 der Gemeinde Löbnitz "Industriegebiet Löbnitz-Süd" gemäß 
§ 3 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf in der Fassung vom .....................  hat in der Zeit 
vom ..................... bis ................  stattgefunden. Die ortsübliche Bekanntmachung zur 
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit ist am ................................ erfolgt.

3. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf zur 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 4 der Gemeinde Löbnitz "Industriegebiet Löbnitz-Süd" in der Fassung vom 
................................ hat in der Zeit vom ..................  bis .................... stattgefunden.

Quelle: Geoportal Nordsachsen

Übersichtsplan

ANMERKUNG:
"Rote" Darstellungen oder Texte = Änderungen gegenüber der Satzungsfassung, 
genehmigt vom Regierungspräsidium Leipzig am 01.03.2005

RECHTSGRUNDLAGEN

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 (BGBl. I S. 674) geändert worden ist.

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist.

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichen-
verordnung - PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist.

Sächsische Bauordnung (SächsBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Mai 2016 (SächsGVBl. 
S. 186), die zuletzt durch das Gesetz vom 01. Juni 2022 (SächsGVBl. S. 366) geändert worden ist.

GRUNDLAGE DER PLANDARSTELLUNG

Plangrundlage Übersichtsplan Baustoffwerke Löbnitz, erstellt durch Vermessungs- und Ingeneurbüro R. Kluge 
(ÖPVI), Machern vom 11.02.2022 und Ergänzung vom 08.04.2022.  
Lagebezugssystem ETRS 89, GRS80; Höhenbezugssystem DHHN 2016

EINSICHTMÖGLICHKEITEN IN RECHTSQUELLEN

Die der Planung zugrunde liegenden DIN-Vorschriften können in der Gemeindeverwaltung Löbnitz, Bauamt, 
Parkstraße 15 in 04509 Löbnitz während der Dienstzeiten eingesehen werden.

Textliche Festsetzungen

1. Art und Maß der baulichen Nutzung

GI Industriegebiet gemäß § 9 BauNVO

Zulässig sind die in § 9 Abs. 2 Punkt 1 BauNVO genannten Nutzungen wie Gewerbebetriebe aller Art,
Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe.
Nicht zugelassen sind Tankstellen und Müllverbrennungsanlagen.
Die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach § 9 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO sind nicht zulässig.

Höhe der baulichen Anlagen gemäß § 18 BauNVO:
  - Gebäude max. 15 m über Planum
  - Technische Anlagen max. 25 m über Planum

Grundflächenzahl (GRZ) gemäß § 19 BauNVO
  - GRZ 0,8

Baumassenzahl (BMZ) gemäß § 21 BauNVO
  - BMZ 10,0

2. Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen

Bauweise gemäß § 22 BauNVO
  - abweichende Bauweise im Sinne der offenen Bauweise mit Gebäudelängen von über 50 m

Überbaubare Grundstücksflächen
  - Festsetzung durch Baugrenzen

3. Flächen für Nebenanlagen

Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO sind nur innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig.

Stellplätze und Garagen im Sinne des § 12 Abs. 1 BauNVO sind nur innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

4. Grünordnerische Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25a BauGB

Innerhalb der Grenzen des B-Planes wurden 3,62 ha festgesetzt, auf denen Suzessionsflächen mit 
extensiver Bewirtschaftung etabliert werden sowie Flächen mit besonderer Zweckbestimmung.

Der Mutterboden ist gemäß § 1 Abs. 7 und § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGb zu sichern, zu schützen und 
wieder zu verwenden. Der Mutterboden wird separat von den Bauflächen abgetragen und in Mieten
zwischgelagert oder direkt einer Verwertung an anderer Stelle zugeführt. Die DIN - Vorschriften
18 300 (Erdarbeiten), 18 915 Bodenarbeiten) und 18 920 (Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und
Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) werden eingehalten.
Pestitzid-, speziell Herbizideinsatz ist im Geltungsbereich des Bebauungsplanes nicht zulässig
Die Befestigung von Abstellflächen und Stellplätzen größer 5 000 m² erfolgt mit einer maximalen
Bodenversieglung von 80%. Ersatzweise ist eine höhere Versieglung zulässig, wenn das
Regenwasser 100-%ig dem Grundwasser zugeführt wird.

5. Flächen für besondere Anlagen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen

Randflächen im Westen, Osten und Süden des Plangebietes werden als Flächen für besondere 
Anlagen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB festgesetzt
für die Anlage eines Schutzwalls mit einer Höhe von 2 bis 3 m, einer Breite von 12 bis 18 m und einer 
Gesamtlänge von 980 m. Dieser Schutzwall wir begrünt.

Hinweise

Auf Flächen von 2,3 ha und 2,0 ha außerhalb des Geltungsbereiches des B-Planes werden Ersatz-
maßnahmen durchgeführt. Dafür wird eine Fläche (2,3 ha, Flurstücke 23/9 der Flur 4 der Gemarkung 
Löbnitz  und 9/4 der Flur 5 in der Gemarkung Roitzschjora) der natürlichen Dynamik überlassen. 
Auf weiteren 2,0 ha an Rand der Kiesgrube Mühlfeld (Teil des Flurstücks 17/5 der Flur 4) wird ein 
Flachwasserbereich mit angrenzender Sukzessionsfläche hergestellt.
Diese Flächen werden der Gemeinde Löbnitz über jeweils zivilrechtliche Vereinbarung kostenfrei zur
Verfügung gestellt, so dass der Zugriff auf die Flächen gesichert ist.
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unterirdische Elektro-Leitungen
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unterirdische Gülle-Leitungen

Bestandsangaben

Sonstige zeichnerische Festsetzungen
und Darstellungen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes

Plangebiet
nach § 9 Abs. 7 BauGB

Flächen für Aufschüttung

Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen
oder für die Gewinnung von Bodenschätzen
nach § 5 Abs. 2 Nr. 8 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 17 und Abs. 6 BauGB

Sukzessionsflächen

Flächen mit besonderer Zweckbestimmung

Grünflächen
nach § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

Verkehrsflächen
nach § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Baugrenze

Art der bau-                  Gebäudehöhen-
lichen Nutzung              beschränkung

GRZ                              BMZ

Art der Bau-                  Erläuterung der 
weise                            Bauweise

Maß der baulichen Nutzung
nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB sowie §§ 16 und 23 BauNVO

GI Industriegebiet

Art der baulichen Nutzung
nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1 bis 11 BauNVO

nach § 9 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit der BauNVO und der PlanzVO

Zeichnerische Festsetzungen
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